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§ 76a ARHG Bildung einer
gemeinsamen Ermittlungsgruppe im

Inland
 ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Erweist sich in einem inländischen Strafverfahren die Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe (§ 60 EU-

JZG) als erforderlich und sollen im Inland Ermittlungen durchgeführt werden, an denen die Beteiligung von

Organen anderer Staaten zweckmäßig erscheint, so hat die Staatsanwaltschaft den in Betracht kommenden

Justizbehörden dieser Staaten im Wege des Bundesministeriums für Justiz die Bildung einer gemeinsamen

Ermittlungsgruppe vorzuschlagen. Dieser Vorschlag hat auch an die zuständige österreichische

Sicherheitsbehörde zu ergehen, die weitere Mitglieder vorschlagen kann.

2. (2)Über ein Ersuchen eines anderen Staates um Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe entscheidet die

Staatsanwaltschaft.

3. (3)Eine im Inland tätig werdende gemeinsame Ermittlungsgruppe ist von der Staatsanwaltschaft zu leiten und

organisatorisch zu unterstützen. Ihre Befugnisse richten sich nach den im Inland geltenden Vorschriften über das

Strafverfahren. § 62 Abs. 1 EU-JZG ist sinngemäß anzuwenden.

4. (4)Der Leiter der Ermittlungsgruppe kann ausländische Organe von der Anwesenheit bei bestimmten

Ermittlungshandlungen ausschließen, wenn die Durchführung ansonsten erheblich erschwert oder der Erfolg

gefährdet wäre.
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